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Stichwort 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 

der Frau (CEDAW) 

Das Übereinkommen wurde a m 18. Dezember 1979 v o n der Generalversammlung der Ver
einten Nationen verabschiedet; es trat am 3. September 1981 i n Kraft (GV Res. 34/180; U N T S 
B d . 1249, S. 13. Für die Bundesrepublik Deutschland trat das A b k o m m e n erst a m 9. August 
1985 i n Kraft [BgBl. 1985 II 648], die Deutsche Demokratische Republik hatte es bereits a m 3. 
Jul i 1980 ratifiziert) . Zwölf Jahre nach der Erklärung zur Beseitigung der Diskriminierung 
v o n Frauen verabschiedete die Generalversammlung schließlich C E D A W , das erste interna
tionale Rechtsdokument, das die Diskriminierung v o n Frauen definiert. Das Übereinkom
m e n gilt heute i n 168 Staaten (Stand 6. März 2002). 

Das Übereinkommen stellt i n 16 Ar t ike ln substantielle Diskriminierungsverbote auf, die bei
nahe den gesamten Lebensbereich v o n Frauen abdecken. Es verbietet direkte u n d indirekte 
Dislsriminierungen. Dieses Verbot richtet sich vernünftigerweise nicht nur gegen den Ver
tragsstaat u n d seine Einrichtungen, vielmehr muß der Staat mittels aller geeigneten Maß
nahmen auch dafür Sorge tragen, daß Diskriminierungen durch Personen, Organisationen 
oder Unternehmen verhindert werden. 

In A r t . 1 C E D A W w i r d der Tatbestand der Diskriminierung als sowohl direkte oder beab
sichtigte (Ziel) sowie als unbeabsichtigte oder indirekte (Folge) Vereitelung oder Beeinträch
tigung der Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte u n d 
Grundfreiheiten durch die Frau aufgrund einer mit ihrem Geschlecht begründeten Unter
scheidung, Ausschließung oder Beschränkung definiert. Die Einschließung der unbeabsich
tigten oder indirekten Diskriminierung ist deshalb so wichtig, w e i l dieser Tatbestand i n vie
len Ländern nicht bekannt ist oder nicht verstanden w i r d . Insofern erweist sich das Überein
kommen als e in wichtiges Instrument, u m das Bewußtsein bei den Regierungen der Ver
tragsstaaten u n d ihren Zivilgesellschaften über diese häufige F o r m der Diskr iminierung v o n 
Frauen z u schaffen u n d so darauf hinzuwirken, daß diese i n ihren vielfältigen Erscheinungs
formen erkannt, verboten u n d beseitigt w i r d . D a die Diskriminierung auch auf G r u n d des 
Familienstandes v o n Frauen verboten ist, w i r d - i n Verbindung mit A r t . 16 C E D A W - das 
herkömirüiche Menschemechtsverständnis erweitert, w e i l Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen auch i m privaten Bereich verboten werden. 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich i n Art . 2 C E D A W z u einem Bündel gesetzgeberischer 
u n d sonstiger Maßnahmen, die unverzüglich einzusetzen sind, u m die rechtliche u n d tat
sächliche Diskriminierung v o n Frauen z u beseitigen. Diese können auf Handlungen der 
Exekutive, Legislative u n d Rechtsprechung sowie v o n Privatpersonen, privaten Organisa
tionen u n d Unternehmen beruhen. 

Gemäß A r t . 3 C E D A W sind gesetzgeberische u n d sonstige Maßnahmen für alle Lebensberei
che v o n Frauen erforderlich, u m ihre volle Entfaltung u n d Förderung z u sichern. Dies w i r d 
durch A r t . 24 C E D A W ergänzt. Eine besondere Rolle n immt Art . 4 C E D A W ein: Er läßt zeit
weil ige frauenspezifische Sondermaßnahmen z u u m die de /äcfo-Gleichberechtigung v o n 
M a n n u n d Frau beschleunigt herbeizuführen. Außerdem erlaubt die Vorschrift eine Garantie 
des Mutterschutzes. Beides gilt nicht als Diskriminierung v o n Männern. 

Das Übereinkommen etabliert e in Kontrollgremium, den „Ausschuß zur Beseitigung jeder 
F o r m v o n Diskriminierung der Frau" . Dieser ist i n Anlehnung an ältere Vertragsorgane an
derer Menschenrechtsübereirü^ommen als unabhängiges 23-köpfiges Expertengremium kon-
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zipiert. Seit Inkrafttreten des Fakultativprotokolls a m 22. Dezember 2000 s ind n u n auch In
dividualbeschwerden z u m Ausschuß möglich. Das Fakultativprotokoll gilt heute für 38 Staa
ten (Stand 9. M a i 2002); die Bundesrepublik Deutschland hat a m 15. Januar 2002 ratifiziert. 

Trotz der i m Laufe der Zeit erreichten internationalen Anerkennung der Frauenrechte als 
Menschenrechte blieb die Notwendigkeit eines eigenen Beschwerdeverfahrens lange Zeit 
umstritten. Gegner wiesen darauf h i n , daß die bestehenden Beschwerdemechanismen wie 
etwa nach d e m Zivi lpakt vol lkommen ausreichend seien, u m gegen Diskriminierung vorzu
gehen. Frauenspezifische Fälle waren i n der Vergangenheit allerdings nur selten Gegenstand 
einer Beschwerde i m vertragsgestützten Kontrollsystem der Vereinten Nationen gewesen. 
Dies hängt auch damit zusammen, daß nur das Frauemechl^bereinkommen über die mate-
riell-rechthchen Vorschriften verfügt, mit denen Diskriminierungsverbnote u n d Gleichstel
lungsgebote für Frauen durchgesetzt werden können. Gegen viele Verletzungen kann i n 
anderen Beschwerdeverfahren - etwa unter dem Zivi lpakt oder dem Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form v o n Rassendiskriminierung - gar nicht vorgegangen werden, da es 
dort an spezifischen materieU-rechtlichen Vorschriften fehlt. Die Notwendigkeit eines eige
nen Beschwerdeverfahrens für die i n C E D A W niedergelegten Frauenrechte war daher nicht 
länger z u leugnen. 

Der Ausschuß hat sich - wie das Übereinkommen insgesamt - die Anerkennung einiger Ver
tragsstaaten, aber auch nicht weniger Rechtswissenschaftler zäh erringen müssen, die das 
Thema Frauenrechte als „weiches" Thema angesehen u n d den Ausschuß mitunter nicht 
ernst genommen haben. Erst durch die verschiedenen Weltfrauenkonferenzen erfuhr das 
Thema Frauenrechte eine signifikante Stärkung. V o n großer Bedeutung für C E D A W war die 
Weltmenschenrechtskonferenz v o n 1993 i n Wien, auf der die Auffassung bekräftigt wurde, 
daß Frauenrechte universelle u n d unteilbare Menschenrechte sind. 

Bis zur 20. Sitzungsperiode i m Februar 1999 hatte der Ausschuß vierundzwanzig „Allgemei
ne Empfehlungen" verabschiedet, i n denen er einzelne Vorschriften des Übereinkommens 
kommentiert, das Staatenberichtsverfahren strukturiert u n d Hinweise zur irmerstaatlichen 
Umsetzung des Übereinkommen gegeben hat. Neben den abschließenden Bemerkungen z u 
den jeweiligen Staatenberichten bi lden diese Empfehlungen das Kernstück seiner Arbeit. 

Norman Weiß 
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